
Nr. 81

Elternbeiträge in den Kindertagesstätten

1. Die Vertreter der Kirchenleitungen sowie des Gemeinde- und Städtetages haben sich darauf verständigt, die Bei-
tragssätze für zwei Kindergartenjahre festzulegen. Der zweijährigen Laufzeit liegt sachlich die Laufzeit des Tarif-
abschlusses für den öffentlichen Dienst zugrunde. Eine Rolle spielte auch die Überlegung, rechtzeitig Planungs-
sicherheit für die Vertragsumstellungen im Zusammenhang mit der Änderung des Kindergartengesetzes zum
1. Januar 2004 zu schaffen.

Folgende Mindestsätze wurden vereinbart: 

a) in Regelkindergärten 

Kiga-Jahr 2003/04 Kiga-Jahr 2004/05

12 Monate 11 Monate 12 Monate 11 Monate

je Erstkind monatlich 63,– € 69,– € 65,– € 71,– €

je Zweitkind monatlich 34,– € 37,– € 35,– € 38,– €

für jedes weitere Kind monatlich 0,– € 0,– € 0,– € 0,– €

b) in Gruppen mit erweiterter Öffnungszeit/halbtags geöffnete Gruppen
In Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (durchgehend 6 Stunden) kann ein Zuschlag von bis zu 25 % auf
den Beitrag für Regelgruppen, bei Halbtagsgruppen eine Reduzierung von bis zu 25 % gerechtfertigt sein.
Basis hierfür ist, dass ein jeweils erhöhter bzw. reduzierter Aufwand vorhanden ist. 

c) in Kindertagheimen und Tagheimgruppen
Eine gemeinsame Empfehlung von Gemeinde- und Städtetag und Kirchenleitungen erfolgt nicht. Wie in den ver-
gangen Jahren setzen wir für unsere Einrichtungen folgende Mindestsätze fest:

Kiga-Jahr 2003/04 Kiga-Jahr 2004/05

12 Monate 11 Monate 12 Monate 11 Monate

je Erstkind monatlich 152,– € 166,– € 156,– € 170,– €

je Zweitkind monatlich 88,– € 96,– € 90,– € 98,– €

für jedes weitere Kind monatlich 0,– € 0,– € 0,– € 0,– €

Wenn in den Einrichtungen Verpflegung gereicht wird, sind die Elternbeiträge um einen kostendeckenden Ver-
pflegungsbeitrag zu erhöhen. Die o. g. Elternbeitragssätze stellen Mindestbeiträge dar. Soweit es die Kostensi-
tuation der einzelnen Kindertagesstätten erfordert, sind höhere Elternbeiträge festzusetzen. 
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2. Der Elternbeitrag dient zur Finanzierung der gesamten Betriebskosten, somit auch der Aufwendungen für Spiel-,
Beschäftigungs-, Gebrauchsmaterial u. Ä. Somit dürfen neben dem Elternbeitrag keine weiteren regelmäßigen Um-
lagen wie Tee-, Wäsche- oder Spielgeld erhoben werden.

Wir weisen im Übrigen darauf hin, dass die unter den Mindestsätzen liegenden Elternbeiträge anzuheben sind und,
wenn dies aufgrund eines bestehenden Kindergartenvertrages erforderlich ist, die Erhöhung mit der bürgerlichen
Gemeinde abzustimmen bzw. im Kuratorium vorzuberaten ist. 

Nach den staatlichen Elternbeiratsrichtlinien vom 20. Januar 1993 ist auch der Elternbeirat vor der Festsetzung
der Elternbeiträge im Rahmen der für den Träger verbindlichen Regelungen zu hören. 

Fehlbeträge im Kindergartenbereich – Sondersituationen ausgenommen – können nicht aus dem Ausgleichstock
bezuschusst werden, sondern müssen von der Kirchengemeinde selbst getragen werden. 

3. Ergänzend weisen wir darauf hin, dass als Zweit- und Drittkinder bei der Elternbeitragsregelung wie bisher nur
solche Kinder anzusehen sind, die gleichzeitig mit einem bzw. mehreren anderen Kindern einer Familie den Kin-
dergarten besuchen.
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Nr. 82

Errichtung von Seelsorgeeinheiten

Herr Diözesanadministrator Weihbischof Dr. Paul
Wehrle hat mit Urkunde vom 7. April 2003 die Seelsor-
geeinheit Oberer Linzgau, bestehend aus den Pfarreien
St. Jakobus Pfullendorf, St. Johann Pfullendorf-Denkin-
gen, St. Peter und Paul Pfullendorf-Zell a. A. und Mariä
Himmelfahrt Illmensee, Dekanat Meßkirch, zum 1. Juni
2003 errichtet und Pfarrer Claudius Stoffel zum Leiter
dieser Seelsorgeeinheit bestellt.

Herr Diözesanadministrator Weihbischof Dr. Paul
Wehrle hat mit Urkunde vom 2. Mai 2003 die Seelsor-
geeinheit Rangendingen, bestehend aus den Pfarreien
St. Gallus Rangendingen, St. Agatha Rangendingen-Bie-
tenhausen, St. Ägidius Rangendingen-Höfendorf, Deka-
nat Zollern, zum 18. Mai 2003 errichtet und Pfarrer
Norbert Dilger zum Leiter dieser Seelsorgeeinheit be-
stellt.

Nr. 83

Seminar Kreative Großgruppenarbeit mit
„Open space“

Die Anforderungen an die Kompetenz pastoraler Be-
rufe sind differenzierter und bisweilen anspruchsvoller
geworden. Eine Kernaufgabe, die längst zum pastoralen
„Tagesgeschäft“ gehört und dennoch immer wieder ein
inspirierendes berufsbegleitendes Lernfeld benötigt, ist

die Steuerung kreativer und effektiver Arbeitsprozesse
in unterschiedlichen Gruppen und Gremien. Wir wer-
den in diesem Seminar den Blick auf die Leitung bzw.
Moderation von Großgruppen richten. Dabei führen wir
in die Methode von „Open space“ – 1985 von Harrison
Owen entwickelt und heute vielfach eingesetzt in Un-
ternehmen, Verwaltungen, Universitäten, Kirchenge-
meinden - und die Großgruppenarbeit der „Themen-
zentrierten Interaktion (TZI)“ von Ruth Cohn ein. Es
wird unter anderem darauf ankommen, Kriterien zu
gewinnen, in welcher Gruppensituation bzw. Arbeits-
phase welche Methode angemessen und weiterführend
ist.

Schwerpunkte sind u. a.:

– Die Ausgangssituation und Zielsetzung einer Groß-
gruppenunternehmung identifizieren und angemes-
sene methodische Schritte finden;

– „Open space“ als Methode der Großgruppenmodera-
tion und „TZI“ als Diagnose-, Planungs- und Struktu-
rierungsinstrument kennenlernen;

– Arbeitsprozesse in Großgruppen ressourcen- und er-
gebnisorientiert planen und leiten.

Termin: 1. Juli 2003, 14.30 Uhr, bis 
3. Juli 2003, 13.00 Uhr

Veranstalter: Institut für Pastorale Bildung, Freiburg

Leitung: Sibylle Ratsch, Dipl.-Päd., Lehrbeauftragte
für Themenzentrierte Interaktion (TZI),
Supervisorin (DGSv)
Erich Hauer, Dipl.-Theol., Gemeindebera-
tung, Klientenzentrierte Psychotherapie
(GwG)

Ort: Hechingen, St. Luzen

Kosten: 80,– €

Mitteilungen



Anmeldungen umgehend an das Institut für Pastorale
Bildung, Priesterfortbildung, Turnseestraße 24,
79102 Freiburg, Tel.: (07 61) 1 20 40 – 2 10, Fax:
(07 61) 1 20 40 - 7 52 10, E-Mail: priesterfortbil-
dung@ipb-freiburg.de.

Nr. 84

Interreligiöser Dialog – Werkwoche für alle
pastoralen Dienste

Begegnung und Dialog mit dem Islam – Chance oder
Irrweg?

Begegnung mit den verschiedenen Ausprägungen des
Islam und kritische Auseinandersetzung mit den jewei-
ligen religiösen Grundlagen und gesellschaftlichen
Ansprüchen. Um eine unmittelbare Begegnung mit den
unterschiedlichen Formen des Islam (Sunniten) und aus
dem Islam hervorgegangener Richtungen (Aleviten,
Bahai) zu ermöglichen, findet diese Werkwoche in
Hofheim (und in Frankfurt) statt. Neben der Vermitt-
lung von Grundwissen werden Besuche und Begeg-
nungen in verschiedenen Zentren zum Programm
gehören.

Termin: 6. bis 10. Oktober 2003

Ort: Hofheim im Taunus (Nähe Frankfurt)

Gesamtleitung: Albert Lampe, Freiburg

Referentin/ Dr. Barbara Huber-Rudolph (CIBEDO),
Referenten: Frankfurt

Hubert Kohle, Augsburg
Dr. Wolfgang Rödl, Rottenburg

Veranstalter: Erzbischöfliches Seelsorgeamt Frei-
burg, Religions- und Weltanschau-
ungsfragen, in Zusammenarbeit mit
der CIBEDO (Frankfurt) und den Diö-
zesen Rottenburg-Stuttgart und Augs-
burg

Kosten: ca. 120,– € (plus Fahrtkosten)

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird über die Teil-
nahme nach Eingang der Anmeldungen entschieden.
Es besteht die Möglichkeit zur Mitfahrt auf der Strecke
Freiburg – Frankfurt.

Anmeldungen bis zum 20. Juni 2003 an das Erz-
bischöfliche Seelsorgeamt, Religions- und Weltan-
schauungsfragen, Okenstraße 15, 79108 Freiburg, Tel.:
(07 61) 51 44 -1 35, Fax: (07 61) 51 44 - 1 02, E-Mail:
gemeindepastoral@seelsorgeamt-freiburg.de.

Nr. 85

Erste Änderung der Satzung der Kirchlichen
Zusatzversorgungskasse des Verbandes der
Diözesen Deutschlands in Köln (KZVK) in
der Fassung vom 24. Juni 2002

Der Verwaltungsrat der Kirchlichen Zusatzversor-
gungskasse hat gemäß § 6 Abs. 2 Buchst. g der Satzung
am 15. Juli 2002 die erste Änderung der Satzung der
Kirchlichen Zusatzversorgungskasse des Verbandes der
Diözesen Deutschlands in der Fassung vom 24. Juni
2002 beschlossen. Diese wurde durch den Verband der
Diözesen Deutschlands am 25. November 2002 geneh-
migt. Die Satzungsänderung wurde im Amtsblatt des
Erzbistums Köln 2003, S. 49, veröffentlicht.

Unter Bezugnahme auf § 2 Abs. 4 der Satzung wird
dies hiermit bekannt gemacht. 

Nr. 86

Ernennungen

Mit Schreiben vom 22. April 2003 wurde Frau Cäcilia
Braun-Müller, Stockach, zur Schulbeauftragten für
Grund-, Haupt- und Realschulen im Bereich des Staatli-
chen Schulamtes Konstanz wieder ernannt.

Mit Schreiben vom 15. April 2003 wurde Herr Albrecht
Schwind, Freiburg, zum Schulbeauftragten für Grund-,
Haupt- und Realschulen im Bereich des Staatlichen
Schulamtes Freiburg (Dekanate Freiburg, Neustadt,
Waldkirch) wieder ernannt.

Mit Schreiben vom 8. April 2003 wurde Frau Petra
Steinhart, Hasel, zur Schulbeauftragten für Grund-,
Haupt- und Realschulen im Bereich des Staatlichen
Schulamtes Lörrach wieder ernannt.

Pastoration von Pfarreien

Zusätzlich zu ihren bisherigen Aufgaben wurden be-
auftragt:

1. Mai: Pfarradministrator Jan Grzeszewski, Ibach,
als Pfarradministrator der Pfarreien Dachs-
berg-Hierbach, St. Bernhard, und Dachsberg-
Urberg,  St. Peter und Paul, Dekanat Waldshut

Personalmeldungen
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26. Juni: Pfarrer Geistl. Rat Heinz-Josef Fensterer,
Gottenheim, als Pfarradministrator der Pfar-
rei Umkirch, Mariä Himmelfahrt, Dekanat
Breisach-Endingen

1. Sept.: Pfarrer Matthias Kirner, Wehr, als Pfarrad-
ministrator der Pfarreien Wehr-Öflingen,
St. Ulrich, und Schwörstadt, St. Clemens und
Urban, Dekanat  Säckingen

Pfarrer Wolfgang Demling, Immenstaad, als
Pfarradministrator der Pfarrei Friedrichs-
hafen-Kluftern, St. Gangolf, Dekanat Linzgau

Anweisungen/Versetzungen

1.Mai: P. Hans Sauter PA zur pastoralen Mitarbeit in
den künftigen Seelsorgeeinheiten Haigerloch
und Haigerloch-Trillfingen, Dekanat Zollern

27. Juni Pfarrer Wolfgang Demling, Umkirch, als Pfarr-
administrator nach Immenstaad, St. Jodokus,
Dekanat Linzgau

1. Sept.: Pfarrer Walter Schwehr, Wehr-Öflingen, als
Kooperator mit dem Titel Pfarrer für die Pfar-
reien der Seelsorgeeinheit Lahr, Dekanat
Lahr

Entpflichtungen/Zurruhesetzungen

Herr Diözesanadministrator Weihbischof Dr. Paul
Wehrle hat den Verzicht von Pfarrer Dieter Holderried
auf die Pfarrei Friedrichshafen-Kluftern, St. Gangolf,

mit Wirkung zum 31. August 2003 angenommen und
zugleich seiner Bitte um Entpflichtung von seiner Auf-
gabe als Pfarradministrator der Pfarrei Markdorf-Berg-
heim, St. Jodokus, Dekanat Linzgau, sowie um Zur-
ruhesetzung zum diesem Datum entsprochen.

Herr Diözesanadministrator Weihbischof Dr. Paul
Wehrle hat den Verzicht von Pfarrer Geistl. Rat Rudi
Kistner auf die Pfarrei Konstanz, St. Martin, Dekanat
Konstanz, mit Wirkung zum 30. September 2003 ange-
nommen und seiner Bitte um Zurruhesetzung zu die-
sem Datum entsprochen.

Herr Diözesanadministrator Weihbischof Dr. Paul
Wehrle hat den Verzicht von Pfarrer Geistl. Rat Alois
Weber auf die Pfarrei Kämpfelbach-Ersingen, Christ-
König, Dekanat Pforzheim, mit Wirkung zum 3. No-
vember 2003 angenommen und seiner Bitte um Zurru-
hesetzung zu diesem Datum entsprochen.

Ausschreibung einer Pfarrei
(s. Amtsblatt 1975, Nr. 134)

Konstanz, St. Martin, in gemeinsamer Pastoration mit
der ebenfalls zur Seelsorgeeinheit gehörenden Pfarr-
kuratie St. Gallus, Dekanat Konstanz

Bewerbungsfrist: 23. Mai 2003

Im Herrn ist verschieden

24. April: Pfarrer i. R. Franz Xaver Haungs, Bühl,
† in Bühl
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